


52/2011 Aufsichtsrat aktuell 

Stand der Unternehmensaufsicht in Österreich 

1. EINLEITUNG

Effiziente und wirksame Unternehmensauf-
sicht steht auf der rechtspolitischen Agenda Eu-
ropas.(1) Um sachlich fundiert an dieser Diskus-
sion teilnehmen zu können, ist es erforderlich,
in verlässlicher und aussagekräftiger Form über
den Stand und die zentralen Herausforderungen
der Unternehmensaufsicht im eigenen Land Be-
scheid zu wissen.

Zur Vorbereitung des 1. Österreichischen
Aufsichtsratstags, der am 10. 3. 2011 an der
Wirtschaftsuniversität Wien stattfand, wurde
eine breit angelegte Studie zum Status quo und
zum Änderungs- und Besserungsbedarf der ak-
tuellen Unternehmensaufsicht in Österreich
durchgeführt, deren wesentlichen Ergebnisse
auf einer Umfrage mit Fragebogen bei den 500
umsatzstärksten Unternehmen Österreichs ba-
sieren. In österreichischen Kapitalgesellschaften
wurden 2010 18.561 Aufsichtsratsmandate ver-
geben. 8.946 Mandatare übten ihr Amt in 1.696
AGs aus, 9.038 Mandatare waren in 1.475
GmbHs tätig. Insgesamt bestehen 2010 119.475
GmbHs, worin sich zeigt, dass die Aufsichtsrats-
pflicht auf einige wenige Gesellschaften be-
schränkt ist.

Grundlage für die Erhebung waren neben
den aktuellen Firmenbuchangaben daher die Bi-
lanzdaten des zuletzt veröffentlichten Jahresab-
schlusses. Adressaten der Umfrage waren einer-
seits die Aufsichtsratsvorsitzenden und anderer-
seits die Vorstandsvorsitzenden. Die beiden
Gruppen erhielten einen weitgehend identen
Fragebogen, allein in bestimmten Bereichen
wurden aufeinander abgestimmte Fragen ge-
stellt, nämlich wenn eine Antwort nur von einer
Interessengruppe, das heißt entweder Vor-
standsvorsitzender oder Aufsichtsratsvorsitzen-
der, beantwortet werden konnte. Die insgesamt
1.000 Fragebögen wurden an Vorstandsvorsit-
zende und an Aufsichtsratsvorsitzende versandt.
Dabei kam es vor, dass Personen den Fragebogen
wegen ihrer mehrfachen Rollenübernahme
mehrfach erhalten haben, aber nur einmal be-

antworteten. Die schriftliche Befragung dauerte
von Mitte Jänner bis Mitte Februar 2011. 113
Unternehmen, somit ca. 22 % der Unterneh-
men, retournierten den Fragebogen. Die Rück -
laufquote von mehr als 20 % liegt über dem
Durchschnitt vergleichbarer schriftlicher Befra-
gungen und lässt wissenschaftlich valide Ergeb-
nisse zu.

Aufsichtsrat ist nicht gleich Aufsichtsrat, ins-
besondere das Tätigkeitsfeld eines Aufsichtsrats
einer AG ist deutlich breiter als das Aufgaben-
portfolio eines GmbH-Aufsichtsrats. Dennoch
sind viele Fragen ident, wie etwa der Sorgfalts-
maßstab etc., sodass die Beibehaltung von zwei
Gruppen von rechtsformbezogenen Aufsichts-
räten durchaus sachgerecht ist. Die Unterschied-
lichkeit der Arbeitsweise und des Funktionie-
rens von Aufsichtsräten zeigt sich nicht nur in
der aufgabenspezifischen Unterscheidung nach
der jeweiligen Rechtsform. 

Die konkrete Ausgestaltung und Wirkungs-
macht des Aufsichtsrats hängen noch viel stärker
vom konkreten Typ ab, nämlich ob es sich um
den Aufsichtsrat einer Gesellschaft mit einem
dominierenden Gesellschafter, um einen Auf-
sichtsrat in einem Familienunternehmen oder
in einem Unternehmen mit breit gestreutem Pu-
blikumsbesitz (Börsenotierung) handelt, ob das
Unternehmen von einem in- oder ausländi-
schen Konzern dominiert wird, ob ausschließ-
lich private Eigentümer die Anteile halten oder
die öffentliche Hand.(2)

Von herausragender Bedeutung ist daher
eine Typisierung von Aufsichtsräten, welche der
Studie auch zugrunde liegt. Börsenotierte Ge-
sellschaften werden von nicht börsenotierten
Gesellschaften getrennt. Familienunternehmen,
somit Unternehmen, bei denen eine Familie be-
stimmender Eigentümer mit maßgeblichem
Einfluss auf die Unternehmenspolitik ist, wer-
den als eine Gruppe definiert, ebenso Unterneh-
men mit einer maßgeblichen Beteiligung der öf-
fentlichen Hand, wobei unterschieden wird, ob
der Bund, ein Land oder eine Gemeinde die Be-
teiligung hält. 40 % Familienunternehmen (45
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Unternehmen), 25 % Unternehmen mit einer
Beteiligung der öffentlichen Hand (28 Unter-
nehmen) und 25 % börsenotierte Unternehmen
(28 Unternehmen) haben an der Befragung teil-
genommen (siehe Abbildung 1). 

2. EINZELERGEBNISSE

Die Studie zeigt folgende Einzelergebnisse:

2.1. Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Die Gesamtanzahl der Aufsichtsratsmitglie-
der in Österreich liegt durchschnittlich bei 7,68
Mitgliedern (Kapital- und Arbeitnehmervertre-
ter) pro Aufsichtsrat. Familienunternehmen
(6,08 Mitglieder) liegen unter, Unternehmen
mit Beteiligung der öffentlichen Hand sowie
börsenotierte Unternehmen jeweils über diesem
Durchschnitt (9,18 bzw. 9,4 Mitglieder). Der
zahlenmäßig größte angegebene Aufsichtsrat
umfasst 30 Mitglieder. Dies entspricht der ge-

mäß § 86 Abs. 1 AktG rechtlich zulässigen
Höchstzahl (20 Kapitalvertreter und 10 Arbeit-
nehmervertreter). 

Maximal zwei Rechtsanwälte und maximal
vier Wirtschaftstreuhänder/Steuerberater/Unter -
nehmensberater sind in einem Aufsichtsrat ver-
treten. Im Durchschnitt sind 0,56 Rechtsanwälte
(7,29 % insgesamt), das heißt ein Rechtsanwalt
in jedem zweiten Aufsichtsrat, und 0,66 Wirt-
schaftstreuhänder/-prüfer etc. (8,6 %) in einem
Aufsichtsrat tätig. Die meisten Berater finden
sich in Aufsichtsräten von Familienunterneh-
men (0,68 Rechtsanwälte bzw. 11,18 % und 
0,76 Wirtschaftstreuhänder/-prüfer etc. bzw.  
12,5 %). Entweder nimmt die Praxis Argumente
gegen eine Bestellung von Rechtsanwälten als
Aufsichtsratsmitglieder zunehmend wahr und
übersieht mögliche Vorteile einer solchen Beset-
zung(3) oder die Anwaltschaft lässt eine Zurück -
haltung bei der Übernahme von Aufsichtsrats-
mandaten walten.(4)

Pro Aufsichtsrat werden 0,27 Beratungsauf-
träge gemäß § 95 Abs. 5 Z 12 AktG erteilt,(5) so-
mit wird in jedem vierten Aufsichtsrat ein Bera-
tungsauftrag an ein Mitglied vergeben. In Fami-
lienunternehmen ist dieser Wert noch geringer
(0,17), bei öffentlichen Unternehmen hingegen
höher (0,4). Bei börsenotierten Unternehmen
können insgesamt keine validen Ergebnisse er-
zielt werden.

Der Anteil an Frauen im Aufsichtsrat beträgt
im Gesamtdurchschnitt 0,86 Frauen pro Auf-
sichtsrat, das heißt 11,2 %, in Familienunter-
nehmen kommen 0,52 Frauen auf durchschnitt-
lich 6,08 Aufsichtsratsmitglieder (8,55 %), 
in Unternehmen der öffentlichen Hand 
1,09 Frauen auf 9,18 Aufsichtsratsmitglieder
(11,87 %) und in börsenotierten Unternehmen 
0,6 Frauen auf 9,4 Aufsichtsratsmitglieder 
(6,38 %). Die Internationalisierung der Auf-
sichtsräte ist weiter fortgeschritten als die ge-
schlechtsspezifische Diversifizierung. Durch-
schnittlich sind 1,24 Mitglieder mit inter -
nationalem Hintergrund in einem Aufsichtsrat
(16,15 %), bei Familienunternehmen 1,6 
(26,32 %) und bei börsenotierten Unternehmen
1,66 (17,66 %). Nur in Unternehmen mit öf-
fentlicher Beteiligung ist die Internationalisie-
rung der Aufsichtsratsmitglieder mit 0,45 Mit-
gliedern (4,9 %) gering (siehe Abbildung 2).

Unabhängig von der aktuellen Lage des ein-
zelnen Unternehmens wünscht eine deutliche
Mehrheit der Befragten eine stärkere Vielfalt in
der Zusammensetzung des Aufsichtsrats – so-
wohl was die Internationalität als auch Ge-

(3) Vgl. Kunz in Kalss/Kunz, Handbuch für den Aufsichtsrat, § 3 Rz. 4 ff.
(4) Vgl. Kunz in Kalss/Kunz, Handbuch für den Aufsichtsrat, § 3 Rz. 45 ff.
(5) Vgl. Kalss in Kalss/Kunz, Handbuch für den Aufsichtsrat, § 10 Rz. 10 ff.
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Abbildung 1: Unternehmenstypen

Abbildung 2: Zusammensetzung (Übersicht)
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schlecht, Alter, Ausbildung/Beruf angeht. Die
Zustimmung dazu liegt im Gesamtdurchschnitt
bei 60 %, bei börsenotierten Unternehmen bei
72 % (siehe Abbildung 3).

Im Unterschied dazu wollen im eigenen
Unternehmen im Gesamtdurchschnitt nur 30 %
eine stärkere Diversität in der Zusammenset-
zung verwirklichen, in den börsenotierten
Unternehmen will mit 48 % knapp die Hälfte
der Befragten entsprechende Schritte setzen
(siehe Abbildung 4).

2.2. Unabhängigkeit der Mitglieder

Die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats ist in
zwei Richtungen von Bedeutung: einerseits im
Verhältnis zum Vorstand, andererseits gegen -
über dem Eigentümer.(6)

22 % der befragten Aufsichtsratsvorsitzen-
den sind als unabhängige Außenstehende in den
Aufsichtsrat gewählt worden. Dieser Bestel-
lungsgrund stellt bei Familienunternehmen mit
12 % einen untergeordneten Entscheidungsfak-
tor dar. Bei Bestellungen in öffentlichen und
börsenotierten Unternehmen spielt dieser Um-
stand mit 45 % bzw. 40 % eine gewichtige Rolle.

Insgesamt dominieren Entsendungsrechte
und die persönliche Bekanntschaft zum Eigen-
tümer/Vorstandsvorsitzenden mit Gesamt-
durchschnittswerten von 40 % bzw. 48 % die Be-
stellung von Aufsichtsratsmitgliedern. Mehr als
70 % werden zumindest entweder aufgrund von
Entsendungsrechten oder persönlicher Be-
kanntschaft bestellt. Bei Unternehmen der öf-
fentlichen Hand überwiegen mit 45 % die Ent-
sendungsrechte, während bei Familienunter-
nehmen und börsenotierten Unternehmen mit
64 % bzw. 60 % die persönlichen Bekanntschaf-
ten ausschlaggebend sind (siehe Abbildung 5).

Über die Bestellungsmotivation hinaus ge-
ben auch einige Aspekte des atmosphärischen
Umfelds Einblicke in das Verhältnis Aufsichts-
ratsvorsitzender – Vorstandsvorsitzender. 35 %
der Aufsichtsratsvorsitzenden sind „per Sie“ mit
dem Vorstandsvorsitzenden.(7) Das „vertrauens-
volle Sie“ liegt in börsenotierten Unternehmen
bei 40 %. Im Zusammenspiel mit dem Ergebnis,
dass im Gesamtdurchschnitt nur 29 % nie oder
selten Berührungspunkte mit dem Vorstands-
vorsitzenden außerhalb der Aufsichtstätigkeit,
aber umgekehrt 71 % derartige Kontakte haben,
zeigt sich, dass die Beziehung zwischen Auf-
sichtsrats- und Vorstandsvorsitzenden mehr-
heitlich generell von guter persönlicher Bekannt-
schaft geprägt ist. Bei öffentlichen Unternehmen
liegt dieser Anteil bei 50 % (siehe Abbildung 6).

(6) Vgl. Oberhofer, Die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats (2008) 83.
(7) Dazu Semler, Der Aufsichtsrat in der Praxis (Sonderheft Aufsichtsrat aktuell 5/2007) 9, der das Übergehen auf

„Du“ ausdrücklich ablehnt.

Eine stärkere Vielfalt 
(Internationalität, 
Geschlecht, Alter, 
Ausbildung/Beruf) in der 
Zusammensetzung des AR
hat grundsätzlich einen 
positiven Einfluss auf die 
Wirksamkeit der 
Unternehmensaufsicht?*

Familienunternehmen

zutreffend neutral/ nicht zutreffend

Gesamt

In öffentlicher Hand

Börsenotiert

* generelle Einschätzung unabhängig vom gegenständlichen Unternehmen

Abbildung 3: Zusammensetzung (Wirksamkeit)

Wir wollen in Zukunft eine 
stärkere Vielfalt
(hinsichtlich 
Internationalität, 
Geschlecht, Alter, 
Ausbildung/Beruf) im 
eigenen AR etablieren.

Familienunternehmen

zutreffend neutral/ nicht zutreffend

Gesamt

In öffentlicher Hand

Börsenotiert

Abbildung 4: Zusammensetzung (Zukunft)

Abbildung 5: Unabhängigkeit (Bestellung)
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Abbildung 6: Unabhängigkeit (persönliche Beziehung)
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Im Allgemeinen betont aber eine klare
Mehrheit der befragten Aufsichtsratsvorsitzen-
den (gesamt 86 %, Familienunternehmen 79 %,
öffentliche Unternehmen 91 %, börsenotierte
Unternehmen 78 %), dass die Unabhängigkeit
des Aufsichtsrats vom Vorstand wichtig für die
Wirksamkeit der Unternehmensaufsicht ist.

Die Unabhängigkeit vom Eigentümer hält
nur die Hälfte der befragten Aufsichtsratsvorsit-
zenden für wichtig. Diese Ansicht ist in den öf-
fentlichen Unternehmen von einer klaren Mehr-
heit (63 %) getragen, bei Familienunternehmen
und börsenotierten Unternehmen teilt diese An-
sicht nur eine Minderheit (42 % und 44 %). An-
schaulich werden dadurch die unterschiedlichen
Interessenlagen in den verschiedenen Unterneh-
mens- und daher Aufsichtsratstypen verdeut-
licht (siehe Abbildung 7).

2.3. Arbeitsweise – Beschlussfassung und
Berichtswesen

82 % der Aufsichtsräte fassen Umlaufbe-
schlüsse gemäß § 92 Abs. 3 AktG. Abweichungen

bestehen bei den einzelnen Aufsichtsratstypen
in dieser Frage praktisch nicht. Elektronischer
Medien (z. B. Telefonkonferenz, Videokonfe-
renz) zum Zweck der Beschlussfassung bedient
sich hingegen nur eine Minderheit aller Auf-
sichtsräte (16 %). Nach Unternehmenstypen
differenziert werden elektronische Medien in
Familienunternehmen am häufigsten (24 %), in
börsenotierten Unternehmen nur geringfügig
(10 %) und in öffentlichen Unternehmen noch
überhaupt nicht verwendet. Allerdings planen
im Durchschnitt 16 % und – mit signifikant ho-
hem Anteil – 40 % der Aufsichtsräte in börseno-
tierten Unternehmen, die Verwendung elektro-
nischer Medien für Sitzungen und Beschlussfas-
sungen in Zukunft auszubauen. Dies ist logische
Fortentwicklung der zunehmenden Internatio-
nalisierung der Aufsichtsräte (siehe bereits
Punkt 2.1.) und der wachsenden Verbreitung
solcher Kommunikationstechnologien, die die
Abhaltung qualifizierter, physischen Sitzungen
in Authentizität, Vertraulichkeit und gegenseiti-
ger Kommunikationsmöglichkeit gleichwertiger
Videokonferenzen ermöglichen.(8) Besonders
börsenotierte Gesellschaften haben vielfach
Aufsichtsratsmitglieder aus dem Ausland und
verfügen auch über die Infrastruktur zur effekti-
ven Nutzung elektronischer Medien, sodass sich
für diese der Einsatz elektronischer Medien in
besonderer Weise anbietet.

Im Bereich des Berichtswesens des Auf-
sichtsrats sehen die Aufsichtsratsvorsitzenden
generell einen hohen Verbesserungs- und Ände-
rungsbedarf. Im Gesamtdurchschnitt möchten
42 % und bei börsenotierten Unternehmen
rund 70 % der Aufsichtsratsvorsitzenden Ände-
rungen im Berichtssystem vornehmen. Das Be-
richtssystem und die Kommunikation und der
Informationsfluss sowohl innerhalb des Auf-
sichtsrats als auch zwischen Vorstand und Auf-
sichtsrat werden als wesentliche Schwachstelle
der Aufsichtstätigkeit gesehen. Für beide Kom-
munikationsebenen wird ein erheblicher Ver-
besserungsbedarf ausgesprochen (siehe Abbil-
dung 8).(9)

2.4. Aus- und Weiterbildung

Auch wenn das Gesetz für die Mitgliedschaft
im Aufsichtsrat keine expliziten Qualifikationen
verlangt, müssen Aufsichtsratsmitglieder funk-
tionsbezogen bestimmte Qualifikationsvoraus-
setzungen erfüllen, das heißt, sie müssen insbe-
sondere in der Lage sein, ihre Aufgaben ord-
nungsgemäß zu erfüllen. Konkret bedeutet dies,
dass sie – jeweils bezogen auf die konkrete Ge-

(8) Dazu Kalss/Klampfl, Wie beeinflussen elektronische Medien die Sitzungspraxis und Beschlussfassung des Auf-
sichtsrats? RWZ 2011, 33 (35 f.).

(9) Vgl. Kalss in Kalss/Kunz, Handbuch für den Aufsichtsrat, § 19 Rz. 51 ff. und 83 ff.
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Antworten nur von den Aufsichtsratsvorsitzenden

Abbildung 7: Unabhängigkeit (Vorstand/Eigentümer)
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Abbildung 8: Arbeitsweise
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sellschaft (Branche, Größe etc.) – über ein be-
stimmtes Basiswissen verfügen (rechtliche Rah-
menbedingungen, Marktmechanismen, be-
triebswirtschaftliche Grundfragen), schwierige
rechtliche und wirtschaftliche Zusammenhänge
erfassen, Bilanzen lesen, Berichte des Vorstands
verstehen und kritisch hinterfragen können so-
wie über unternehmerische Erfahrung verfü-
gen.(10) Gleiches gilt grundsätzlich auch für den
Aufsichtsratsvorsitzenden, auch wenn dieser –
wiederum aufgrund seiner Funktion – über wei-
tere Qualifikationen und Kompetenzen, das
heißt bestimmte Führungsqualitäten (insbeson-
dere Koordinations- und Entscheidungskompe-
tenz, Kommunikationsfähigkeit), verfügen
muss. Diese Qualifikationen müssen zum Zeit-
punkt der Annahme der Wahl zum Aufsichts-
ratsmitglied vorliegen. In weiterer Folge unter-
liegt jedes Aufsichtsratsmitglied einer Fortbil-
dungsobliegenheit,(11) das heißt, es muss sich
permanent mit den Änderungen des Gesell-
schafts- und Kapitalmarktrechts sowie des 
branchentypischen Regelungsregimes ausein-
andersetzen und sich über die aktuellen be-
triebswirtschaftlichen und sonstigen branchen-
spezifischen Entwicklungen und das Marktge-
schehen insgesamt laufend informieren. 2010
wurde diese Fortbildungsobliegenheit der Auf-
sichtsratsmitglieder – mit Hinweis auf eine an-
gemessene Unterstützung durch die Gesellschaft
– ausdrücklich in den Deutschen Corporate
 Governance Kodex aufgenommen.(12)

Die Umfrage zeigt in dieser Frage ein Span-
nungsverhältnis: Die Mehrheit der Aufsichtsrats-
vorsitzenden (67 % im Gesamtdurchschnitt, bei
börsenotierten Unternehmen 78 %) wendet ma-
ximal zwei Halbtage im Jahr zur Fortbildung für
ihre Aufsichtstätigkeit auf.

Gemeinsame Fortbildungen im Unterneh-
men für alle Aufsichtsratsmitglieder finden
praktisch nicht statt – weder in fachlich-recht-
lichen Fragen (98 %) noch in den Bereichen So-
cial Skills und Teambuilding (96 %). Die Aussa-
gen der Vorsitzenden korrelieren mit Defiziten
der Aus- und Fortbildung in den Bereichen
 Teambuilding etc.; die Aufsichtseffizienz leidet
sowohl unter den Informations- und Kommu-
nikationsdefiziten als auch unter der geringen
Tendenz, selbst Verbesserungen in der Arbeits-
weise des Gremiums voranzubringen.

40 % der befragten Aufsichtsratsvorsitzen-
den (48 % bei Familienunternehmen, 30 % bei
börsenotierten und 27 % bei öffentlichen Unter-
nehmen) begrüßen strengere Vorschriften für

die Aus- und Weiterbildung von Aufsichtsräten
und sehen darin ein Verbesserungspotenzial für
die Wirksamkeit der Unternehmensaufsicht
(siehe Abbildung 9).

2.5. Evaluierung der Aufsichtstätigkeit

Der Österreichische Corporate Governance
Kodex sieht eine jährliche Selbstevaluierung vor
(C-Regel 36), eine Fremdevaluierung alle drei
Jahre wird empfohlen (R-Regel 62).

Effizienz und Wirksamkeit der Unterneh-
mensaufsicht werden bei den befragten Gesell-
schaften im Gesamtdurchschnitt, das heißt auch
außerhalb des Corporate Governance Kodex,
von nur 13 % einer regelmäßigen Selbst- und
von nur 9 % einer Fremdevaluierung unterzo-
gen (siehe Abbildung 10).

Börsenotierte Unternehmen – im Anwen-
dungsbereich des Corporate Governance Kodex
– unterziehen sich regelmäßig zu 43 % einer
Selbstevaluierung und zu 19 % einer Fremdeva-
luierung. Die auch bei börsenotierten Unter-
nehmen (relativ) geringe Anwendung entspre-
chender Evaluierungsmethoden korreliert mit

(10) Vgl. Kalss/Schimka in Kalss/Kunz, Handbuch für den Aufsichtsrat, § 2 Rz. 35 ff.; Schauer in Kalss/Kunz, Hand-
buch für den Aufsichtsrat, § 34 Rz. 20 ff.

(11) Vgl. Kalss/Schimka in Kalss/Kunz, Handbuch für den Aufsichtsrat, § 2 Rz. 46.
(12) Deutscher Corporate Governance Kodex i. d. F. 26. 5. 2010, Punkt 5.4.1; vgl. dazu Kiefner/Friebel, Aus- und Fort-

bildung der Aufsichtsratsmitglieder – ein Thema für die Hauptversammlung? AG 2011, R74.

generell im Jahr zur 
Fortbildung für Ihre 
Aufsichtstätigkeit auf?

bis 2 Halbtage                   mehr als 2 Halbtage      

Wie viel Zeit wenden Sie 

Strengere Vorschriften bzgl. 
der Aus- und Weiterbildung 
von Aufsichtsräten würden die 
Wirksamkeit der 

verbessern.* zutreffend nicht zutreffend

* generelle Einschätzung unabhängig vom gegenständlichen Unternehmen

neutral

Antworten nur von den Aufsichtsratsvorsitzenden

Unternehmensaufsicht 

Abbildung 9: Aus- und Weiterbildung 

Ja                   Nein       

Werden Effizienz und Effektivität 
der Unternehmensaufsicht
regelmäßig einer 
Selbstevaluierung unterzogen?

Werden Effizienz und Effektivität 
der Unternehmensaufsicht
regelmäßig einer 
Fremdevaluierung unterzogen?

Ja                   Nein       

Abbildung 10: Evaluierung (Durchführung)
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dem Umstand, wonach eine – wenn auch
knappe – Mehrheit (52 %) aller Befragten die
Evaluierungsmethoden des Österreichischen
Corporate Governance Kodex als zu weitgehend
empfindet. Bei börsenotierten Unternehmen
teilt genau die Hälfte der Befragten (50 %) diese
Meinung.

Andererseits bezeichnen 43 % (börsenotierte
Unternehmen 42 %) die Evaluierungsmethoden
des Österreichischen Corporate Governance Ko-
dex als „genau richtig“ und stimmen 40 % (bör-
senotierte Unternehmen 42 %) der Aussage zu,
dass eine regelmäßige Evaluierung zu einer Ver-
besserung der Wirksamkeit der Unternehmens-
aufsicht führt (siehe Abbildung 11).

Insofern ist – trotz der geringen praktischen
Durchführung in den einzelnen Gesellschaften –
von einer Sensibilität und der Anerkennung der
Sinnhaftigkeit und Angemessenheit regelmäßi-
ger Evaluierungen für die Unternehmensauf-
sicht auszugehen, systematische Selbstreflexion
und Akzeptanz externen Inputs sind im Grund-
satz für die Unternehmensaufsicht im Allgemei-
nen vorhanden.

Allerdings trägt die konkrete Praxis dieser
Erkenntnis (noch) nicht Rechnung.

2.6. Einschaltungsintensität – Engagement
der Mitglieder

Die durchschnittliche Sitzungsanzahl pro
Jahr liegt mit 4,78 Sitzungen über den vier ge-
setzlich gemäß § 94 Abs. 3 AktG vorgesehenen
Sitzungen pro Jahr, verteilt über die vier Quar-
tale.(13) Nur bei öffentlichen Unternehmen liegt
die Sitzungsanzahl mit 5,27 deutlich über dem
Schnitt. Die maximal angegebene durchschnitt-
liche Sitzungsanzahl liegt bei 12 Sitzungen im
Jahr. Insbesondere in schwierigen Unterneh-
menssituationen (Krise, Insolvenz des Unter-
nehmens) ist eine höhere Sitzungsanzahl im
Rahmen der Intensivierung der Kontrollpflich-
ten des Aufsichtsrats nicht nur wünschenswert,
sondern rechtlich geboten.(14)

Der jährliche Zeitaufwand für einen Auf-
sichtsratsvorsitzenden wird im Gesamtdurch-
schnitt mit 22,33 Personentagen, für einfache
Aufsichtsratsmitglieder mit 7,16 Personentagen
angegeben. In Unternehmen mit Beteiligung der
öffentlichen Hand liegt der Zeitaufwand mit
32,2 bzw. 9 Personentagen jeweils deutlich über
diesem Durchschnitt, bei börsenotierten Unter-
nehmen mit 17,5 Personentagen für den Vorsit-
zenden darunter und mit 7,7 Personentagen für
die einfachen Mitglieder leicht darüber. In Fa-
milienunternehmen fällt der Zeitaufwand so-
wohl für die Vorsitzenden als auch für die sons -
tigen Mitglieder jeweils unter den Durchschnitt
(19,36 bzw. 6,76 Personentage) – siehe Abbil-
dung 12. Dies ist – unabhängig von den unter-
schiedlichen Interessenlagen – in Zusammen-
hang mit der besonders hohen Bedeutung der
informellen Kontakte und steten Kommunika-
tion zu sehen.

Interessant sind schließlich die jeweiligen
Maximalwerte – 90 Personentage für einen Vor-
sitzenden, 20 für ein einfaches Mitglied; damit
wird das Bild des hauptberuflichen Aufsichtsrats
verdeutlicht.(15)

Dem insgesamt durchgehend hohen Zeit-
aufwand stehen weder Verpflichtungen noch
Praxis zur Führung von Zeitaufzeichnungen
gegenüber. Nur 2 % aller Aufsichtsratsmitglie-
der führen Zeitaufzeichnungen über ihre Auf-
sichtstätigkeit.

2.7. Vergütung für die Aufsichtstätigkeit

Die Höhe der jährlichen Vergütung eines
Aufsichtsratsvorsitzenden liegt für 46 % der
größten Unternehmen bei maximal 10.000 Euro
und bei 24 % zwischen 10.000 Euro und 25.000

trifft zu neutral trifft nicht zu* generelle Einschätzung unabhängig vom gegenständlichen Unternehmen

Eine regelmäßige systematische 
Evaluierung der AR-Tätigkeit
führt zu einer Verbesserung der 
Wirksamkeit der 
Unternehmensaufsicht.*

genau richtigzu weitgehend zu wenig weitgehend

Erachten Sie die Evaluierungs-

ischen Corporate Governance 
Kodex vorgesehen sind (jährliche 
Selbstevaluierung, dreijährige 
Fremdevaluierung der AR-
Tätigkeit), für angemessen?*

methoden, die im Österreich-

Abbildung 11: Evaluierung (Wirksamkeit)

(13) OGH 26. 2. 2002, 1 Ob 144/01k, GesRZ 2002, 86.
(14) Vgl. Kalss/Oelkers in Kalss/Kunz, Handbuch für den Aufsichtsrat, § 24 Rz. 8 ff.; Frotz/Schörghofer in Kalss/Kunz,

Handbuch für den Aufsichtsrat, § 8 Rz. 23.
(15) Vgl. Stadler in Kalss/Kunz, Handbuch für den Aufsichtsrat, § 4 Rz 40 ff.

werden durchschnittlich im 
Geschäftsjahr abgehalten?

Familien-
unternehmen

4,48

In öffentlicher 
Hand

5,27

Börsenotiert

4,70

Gesamt

4,78

Ø Sitzungen

Wie hoch schätzen Sie Ihren 
jährlichen Zeitaufwand als 
Aufsichtsratsvorsitzender
für den AR ein?

Familien-
unternehmen

19,36

In öffentlicher 
Hand

32,20

Börsenotiert

17,50

Gesamt

22,33

Ø Personentage

Wie hoch schätzen Sie den 
jährlichen Zeitaufwand für 
ein einfaches AR-Mitglied
ein?

Familien-
unternehmen

6,76

In öffentlicher 
Hand

9,00

Börsenotiert

7,70

Gesamt

7,16

Ø Personentage

Max. 12

Max. 90

Max. 20

Min. 4

Min. 2

Antworten nur von den Aufsichtsratsvorsitzenden

Wie viele AR-Sitzungen

Abbildung 12: Einschaltungsintensität
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Euro, das heißt 70 % der Aufsichtsratsvorsitzen-
den der 500 umsatzstärksten Unternehmen in
Österreich erhalten maximal 25.000 Euro für ihre
Aufsichtstätigkeit im Jahr. 70 % der einfachen
Aufsichtsratsmitglieder der größten Unterneh-
men erhält eine jährliche Vergütung bis 10.000
Euro. Mehr als 25.000 Euro Vergütung bekommt
praktisch kein einfaches Aufsichtsratsmitglied in
Österreich. 2 % gaben bei der Befragung eine
Vergütung zwischen 40.000 Euro und 60.000
Euro an, 28 % bekommen zwischen 10.000 Euro
und 25.000 Euro (siehe Abbildung 13).

Konsequent sind angesichts des Zeitauf-
wands (siehe Punkt 2.6.) und der Erwartungs-
haltung der Aufgabenerfüllung und der hohen
Qualifikationen (siehe Punkt 2.4.) daher die Er-
gebnisse der Befragung zur Angemessenheit und
Wirkung einer höheren Vergütung: 61 % der
Aufsichtsratsvorsitzenden sehen die Aufsichts-
ratsvergütung in Österreich im internationalen
Vergleich als zu niedrig an (gegenüber 30 %, die
sie als „genau richtig“ einstufen). 45 % sind der
Meinung, dass eine höhere Vergütung die Wirk-
samkeit der Unternehmensaufsicht verbessern
würde, 19 % sehen dies neutral, 36 % verneinen
diese Frage hingegen (siehe Abbildung 14).

2.8. Unterschiedliche Sichtweisen der Vor-
sitzenden von Aufsichtsrat und Vorstand

Zum Teil wurden gleiche Fragestellungen
und Themenkreise der Aufsichtstätigkeit von
den Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzenden
unterschiedlich wahrgenommen. 57 % der Auf-
sichtsratsvorsitzenden sehen ihre Einbindung in
den Strategiefindungsprozess eher aktiv in Form
von strategischen Vorgaben und inhaltlichen
strategischen Vorschlägen. Umgekehrt qualifi-
ziert die Mehrheit der Vorstandsvorsitzenden
(51 %) die Rolle des Aufsichtsrats bei der Strate-
giefindung des Unternehmens als wenig aktiv,
sondern beschränkt sie auf eine kritische Dis -
kussion der (vom Vorstand) vorgelegten Strate-
gie.(16)

Die unterschiedliche Sichtweise der Inten-
sität der Einbindung des Aufsichtsrats zeigt sich
auch in den Ansichten zu der Frage, ob eine stär-
kere Einbindung des Aufsichtsrats einen positi-
ven Einfluss auf Unternehmensführung und  
-erfolg hat. 76 % der Aufsichtsratsvorsitzenden
bejahen dies, während bei den Vorstandsvorsit-
zenden nur die Hälfte diese Auffassung teilt.

Die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats zum
Eigentümer sehen 50 % der Aufsichtsratsvorsit-
zenden, hingegen nur 34 % der Vorstandsvorsit-

zenden als wichtig für die Wirksamkeit der
Unternehmensaufsicht an.

Schließlich differieren die Ansichten zur He-
belfunktion einer höheren Vergütung. Vor-
standsvorsitzende sind weniger überzeugt, dass
eine höhere Vergütung der Aufsichtsratstätigkeit
die Wirksamkeit der Unternehmensaufsicht ge-
nerell verbessern würde. Nur 32 % stimmen die-
ser Sichtweise zu, während 45 % der Aufsichts-
ratsvorsitzenden in der Vergütungshöhe einen
signifikanten Wirkungshebel sehen.

3. RESÜMEE

Die vorliegende Erhebung bestätigt die An-
sicht, dass die Einrichtung Aufsichtsrat neben
dem Vorstand für die Corporate Governance
und die erfolgreiche Führung einer Gesellschaft
eine herausragende Rolle spielt. Die Bedeutung
der unternehmensinternen Aufsicht wird in den
500 größten österreichischen Unternehmen zu-
nehmend wahrgenommen, wenngleich zum Teil
– noch – erhebliche Differenzen zwischen der
Haltung der befragten Personen im Allgemeinen
und der gelebten Praxis in der eigenen Gesell-
schaft bestehen.

(16) Vgl. Hoffmann in Kalss/Kunz, Handbuch für den Aufsichtsrat, § 11 Rz. 42 ff.

Höhe der jährlichen 
Vergütung des AR-
Vorsitzenden?

Höhe der jährlichen 
Vergütung eines einfachen 
AR-Mitglieds?

10.000 10.001-25.000 >25.000

10.000 10.001-25.000 >25.000

Antworten nur von den Aufsichtsratsvorsitzenden

Abbildung 13: Vergütung (Höhe)

trifft zu neutral trifft nicht zu

Wie angemessen erachten Sie 
die Vergütung von 
Aufsichtsräten in Österreich 
generell im internationalen
Vergleich?*

Eine höhere Vergütung 
würde die Wirksamkeit der 
Unternehmensaufsicht generell 
verbessern?*

* generelle Einschätzung unabhängig vom gegenständlichen Unternehmen

zu hoch genau richtig zu niedrig

Antworten nur von den Aufsichtsratsvorsitzenden

Abbildung 14: Vergütung (Wirksamkeit)
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